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Oberlandesgericht Nurnberg
IM NAMEN DES VOLKES

ENDURTETIL

In Sachen
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hat der 3. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Niurmberg durch
den Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht Schicker und die
Richter am Oberlandesgericht Maier und Prof. Dr. Haberstumpf

aufgrund der mindlichen Verhandlung vom 19.2.2002

flir Recht erkannt:

I. Die Berufung der Klagerin gegen
das Endurteil des Landgerichts Re-
gensburg vom 23. Augugst 2001 (Az.
1 HKO 610/01) wird zuruckgewiesen.

II. Von den Gerichtskosten des Beru-
fungsverfahrens haben die Klagerin
59 % und die Beklagte 41 % zu tra-
gen. Die auBergerichtlichen Kosten
des Berufungsverfahrens fallen zu

25 % der Klagerin und zu 75 % der

Beklagten zu Last.

III. Das Urteil ist wvorlaufig voll-

streckbar.

Beschluif:

Der Streitwert fur das Berufungs-

verfahren wird bis zur Rucknahme
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der Berufung durch die Beklagte in

der Sitzung vom 19.02.2002 auf

28.632,34 EURO
(= 56.000,-- DM)

und danach auf

7.158,08 EURO
(= 14.000,-- DM)

festgesetzt.

Tatbestand und Entscheidungsgriinde:

CemaR § 543 Abs. 1 a.F. ZPO wird von der Darstellung des Tat-
bestandes abgesehen. Es wird daher insoweit auf die Grunde des
angefochtenen Ersturteils und die in der Berufungsinstanz ge-

wechselten Schriftsatze Bezug genommerl.

CII.

Nachdem die Beklagte in der Sitzung vom 19.2.2002 wirksam ihre
Berufung gegen das Endurteil des Landgerichts Regensburg vom
23.8.2001 zurlickgenommen hat, ist nur noch iber die selbst-
standige Berufung der Klagerin gegen dieses Urteil zu befin-
den. Diese ist zulassig, in der Sache jedoch nicht begrindet.
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Das Erstgericht hat mit Recht einen Anspruch der Klagerin auf
Zahlung von Vertragsstrafe in Hohe von insgesamt DM 14.000, --
aus dem Vertragsstrafenversprechen vom 6.8.1936 wegen des Vor-
wurfs, die Beklagte habe die Playstation-Spiele "Shadow Man"

und "Soul Reaver" am 1.9.1999 nicht vorratig gehabt, verneint.

In der strafbewerten Unterlassungserklarung vom 6.8.1996, die
die Klagerin angenommen hat, verpflichtete sich die Beklagte
unter anderem, es zu unterlassen, im geschaftlichen Verkehr zu
Wettbewerbszwecken Computerartikel zu bewerben, die am Tag der
Werbung nicht vorrdtig sind. Die parteien streiten dartber,
ob die genannten Playstation-Spiele "Shadow Man" und "Soul
Reaver" unter den verwendeten Begriff "Computerartikel" fal-
len. Die Streitfrage ist im Wege der Vertragsauslegung gemafl
§§ 133, 157 BGB zu beantworten. ‘

Der Abgabe der strafbewerten Unterlassungserklarung ging eine
Abmahnung seitens der Klégerin voraus, in der moniert wurde,
daR die Beklagte in ihrer Werbung vom 31.7.1936 im Regensbur-
ger Wochenblatt einen Farbdrucker der Marke Epson Color II zu
cinmem DPreis von DM 299,-- beworben habe, der nicht vorratig
gewesen sei. Anlass zur Abmahnung und zur Abgabe der streitge-
genstandlichen Unterlassungserklarung mit Vertragsstrafenver-
sprechen war somit das mangelnde Vorratlghalten eines Zubehor-
geradtes flr eine Computeranlage. Die durch eine solche irre-
fiihrende Werbung begrundete Vermutung der Wiederholungsgefahr
umfasst nach der Rechtssprechung (BGH WRP 1996, 899 ff. - EDV-
Gerate; WRP 199, 412 ff.‘- Vorratslicken) Computergerate aller
Art einschlieflich von Zubehdérgeraten, nicht aber EDV-Waren
schlechthin, wozu eine Vielzahl unterschiedlicher Artikel aus

den unterschiedlichsten Warengruppen, wie Software, Disketten,
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Stecker, EDV-Literatur usw. gehdren. Wenn die Beklagte dennoch
die Dbegehrte Unterlassungserklarung unter Verwendung des
Begriffes "Computerartikel" abgegeben hat, hat sie somit eine
Verpflichtung tbernommen, die deutlich dber den Umfang ihrer
aus § 3 UWG resultierenden gesetzlichen Unerlassungsverpflich-
tungen hinaus ging. Daraus kann jedoch nicht geschlossen wer-
den, daR ihr Verpflichtungswille alle denkbaren Artikel umfas-
sen sollte, die in einem weiten Sinne Cemeinsamkeiten mit den

genannten Computerartikeln aufweisen.

Es entspricht objektiv nicht der Interessenlagé eines gesetz-
lichen Unterlassungsschuldners,‘ der eine gesetzliche Pflicht
vertraglich bekraftigen will, sich tubermé&fig von der Gesetzes-
lage zu seinen Lasten zu entfernen. Dies spricht daflr, seine

Erklarung hier eng auszulegen.

Der Senat kann aufgrund des beiderseitigen Sachvortrages
und seiner eigeﬁen Sachkunde nicht feststellen, daf es in
den einschlagigen Fachkreisen einen einigermaRen gefestigten
Sprachgebrauch gab und gibt, wonach Playstation-Spiele auch
unter den Begriff Computerartikel fallen. Computerartikel sind
nach allgemeinem Versta&ndnis solche, die entweder Teile oder
Zubehdr einer Computeranlage oder fir deren Betrieb erforder-
lich oder nitzlich sind. Dies trifft auf Playstation-Spiele
nicht =zu, da sie bei bestimmungsgemifem Gebrauch nicht auf
einer normalen Computeranlage einsetzbar sind, sondern ein
eigenes Spielgerédt, eine Spielkonsole, bendtigen. Die Verar-
beitungsfunktionen solcher Abspielgerate sind nur auf Spiele
begrenzt, wie die Klagepartei auch einrdumt. Die Tatsache,
daf solche Abspielgerate auf der digitalen Technologié beruhen
und insoweit wie Computergerate fungieren, begrundet zwar Ge-

meinsamkeiten zu Computeranlagen, steht aber dem Umstand nicht
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entgegen, daB die streitgegenstandlichen Spiele nur im Rahmen
eines eigenen Abspielsystems bestimmungsgeméﬁ einsetzbar sind.
Sie Aahneln insoweit eher anderen teilweise ebenfalls digital
aufbereiteten Produkten wie Musik-CDs oder Videospielen.
Dementsprechend belegen die von beiden Parteien vorgelegten
Ausziige aus Trefferlisten der Internet-Suchmaschine Yahoo kei-
nen eindeutigen éprachgebrauch zugunsten der klagerischen Aus-
legung. Die von ihr vorgelegten Auszlige besagen nur, daf Uber
die Suchbegriffe "Computer" und "Computer-Spiele" die Katego-
rie "Videospiele" erreichbar ist. Die von der Beklagten vorge-
legten Auszlge belegen dagegen; daR das Produkt "Playstation"
- jedenfalls auch - tUuber die Oberbegriffe "Spiele und Spiel-
zeuge" und "Videospiele" erreicht werden kann. Ein éindeutiger
Beleg, daR® der Verkehr zu Computerartikeln auch Playstation-

Spiele zahlt, ergibt sich somit daraus nicht.

Es bestehen deshalb auch aufgrund des Wortlautes keine siche-
ren Anhaltspunkte daflur, da sich die Beklagte in dem von der
Klagerin behaupteten weiteren Sinne verpflichten wollte und

- verpflichtet hat.

Die Kostenentscheidung grtindet sich auf §§ 97 Abs. 1, 515 Abs.
3 a.F., 92 Abs. 1 ZPO.

Der Ausspruch Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit beruht auf

§ 708 Nr. 10, 713 ZPO.
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grundsé&tzliche Bedeutung hat, und die Fortbildung des Rechts

oder die Sicherung einer

Ertscheidung des Revisonsgerichts

ZPO:; § 26 Nr. 7 EGZPO).
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einheitlichen Rechtssprechung eine

nicht erfordert (§ 543~n.F
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hat der 3. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Niurmberg durch
den Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht Schicker und die
Richter am Oberlandesgericht Maier und Prof. Dr. Haberstumpf

aufgrund der mindlichen Verhandlung vom 19.2.2002

flir Recht erkannt:

I. Die Berufung der Klagerin gegen
das Endurteil des Landgerichts Re-
gensburg vom 23. Augugst 2001 (Az.
1 HKO 610/01) wird zuruckgewiesen.

II. Von den Gerichtskosten des Beru-
fungsverfahrens haben die Klagerin
59 % und die Beklagte 41 % zu tra-
gen. Die auBergerichtlichen Kosten
des Berufungsverfahrens fallen zu

25 % der Klagerin und zu 75 % der

Beklagten zu Last.

III. Das Urteil ist wvorlaufig voll-

streckbar.

Beschluif:

Der Streitwert fur das Berufungs-
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der Berufung durch die Beklagte in

der Sitzung vom 19.02.2002 auf

28.632,34 EURO
(= 56.000,-- DM)

und danach auf

7.158,08 EURO
(= 14.000,-- DM)

festgesetzt.

Tatbestand und Entscheidungsgriinde:

CemaR § 543 Abs. 1 a.F. ZPO wird von der Darstellung des Tat-
bestandes abgesehen. Es wird daher insoweit auf die Grunde des
angefochtenen Ersturteils und die in der Berufungsinstanz ge-

wechselten Schriftsatze Bezug genommerl.

CII.

Nachdem die Beklagte in der Sitzung vom 19.2.2002 wirksam ihre
Berufung gegen das Endurteil des Landgerichts Regensburg vom
23.8.2001 zurlickgenommen hat, ist nur noch iber die selbst-
standige Berufung der Klagerin gegen dieses Urteil zu befin-
den. Diese ist zulassig, in der Sache jedoch nicht begrindet.
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Das Erstgericht hat mit Recht einen Anspruch der Klagerin auf
Zahlung von Vertragsstrafe in Hohe von insgesamt DM 14.000, --
aus dem Vertragsstrafenversprechen vom 6.8.1936 wegen des Vor-
wurfs, die Beklagte habe die Playstation-Spiele "Shadow Man"

und "Soul Reaver" am 1.9.1999 nicht vorratig gehabt, verneint.

In der strafbewerten Unterlassungserklarung vom 6.8.1996, die
die Klagerin angenommen hat, verpflichtete sich die Beklagte
unter anderem, es zu unterlassen, im geschaftlichen Verkehr zu
Wettbewerbszwecken Computerartikel zu bewerben, die am Tag der
Werbung nicht vorrdtig sind. Die parteien streiten dartber,
ob die genannten Playstation-Spiele "Shadow Man" und "Soul
Reaver" unter den verwendeten Begriff "Computerartikel" fal-
len. Die Streitfrage ist im Wege der Vertragsauslegung gemafl
§§ 133, 157 BGB zu beantworten. ‘

Der Abgabe der strafbewerten Unterlassungserklarung ging eine
Abmahnung seitens der Klégerin voraus, in der moniert wurde,
daR die Beklagte in ihrer Werbung vom 31.7.1936 im Regensbur-
ger Wochenblatt einen Farbdrucker der Marke Epson Color II zu
cinmem DPreis von DM 299,-- beworben habe, der nicht vorratig
gewesen sei. Anlass zur Abmahnung und zur Abgabe der streitge-
genstandlichen Unterlassungserklarung mit Vertragsstrafenver-
sprechen war somit das mangelnde Vorratlghalten eines Zubehor-
geradtes flr eine Computeranlage. Die durch eine solche irre-
fiihrende Werbung begrundete Vermutung der Wiederholungsgefahr
umfasst nach der Rechtssprechung (BGH WRP 1996, 899 ff. - EDV-
Gerate; WRP 199, 412 ff.‘- Vorratslicken) Computergerate aller
Art einschlieflich von Zubehdérgeraten, nicht aber EDV-Waren
schlechthin, wozu eine Vielzahl unterschiedlicher Artikel aus

den unterschiedlichsten Warengruppen, wie Software, Disketten,
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Stecker, EDV-Literatur usw. gehdren. Wenn die Beklagte dennoch
die Dbegehrte Unterlassungserklarung unter Verwendung des
Begriffes "Computerartikel" abgegeben hat, hat sie somit eine
Verpflichtung tbernommen, die deutlich dber den Umfang ihrer
aus § 3 UWG resultierenden gesetzlichen Unerlassungsverpflich-
tungen hinaus ging. Daraus kann jedoch nicht geschlossen wer-
den, daR ihr Verpflichtungswille alle denkbaren Artikel umfas-
sen sollte, die in einem weiten Sinne Cemeinsamkeiten mit den

genannten Computerartikeln aufweisen.

Es entspricht objektiv nicht der Interessenlagé eines gesetz-
lichen Unterlassungsschuldners,‘ der eine gesetzliche Pflicht
vertraglich bekraftigen will, sich tubermé&fig von der Gesetzes-
lage zu seinen Lasten zu entfernen. Dies spricht daflr, seine

Erklarung hier eng auszulegen.

Der Senat kann aufgrund des beiderseitigen Sachvortrages
und seiner eigeﬁen Sachkunde nicht feststellen, daf es in
den einschlagigen Fachkreisen einen einigermaRen gefestigten
Sprachgebrauch gab und gibt, wonach Playstation-Spiele auch
unter den Begriff Computerartikel fallen. Computerartikel sind
nach allgemeinem Versta&ndnis solche, die entweder Teile oder
Zubehdr einer Computeranlage oder fir deren Betrieb erforder-
lich oder nitzlich sind. Dies trifft auf Playstation-Spiele
nicht =zu, da sie bei bestimmungsgemifem Gebrauch nicht auf
einer normalen Computeranlage einsetzbar sind, sondern ein
eigenes Spielgerédt, eine Spielkonsole, bendtigen. Die Verar-
beitungsfunktionen solcher Abspielgerate sind nur auf Spiele
begrenzt, wie die Klagepartei auch einrdumt. Die Tatsache,
daf solche Abspielgerate auf der digitalen Technologié beruhen
und insoweit wie Computergerate fungieren, begrundet zwar Ge-

meinsamkeiten zu Computeranlagen, steht aber dem Umstand nicht

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

entgegen, daB die streitgegenstandlichen Spiele nur im Rahmen
eines eigenen Abspielsystems bestimmungsgeméﬁ einsetzbar sind.
Sie Aahneln insoweit eher anderen teilweise ebenfalls digital
aufbereiteten Produkten wie Musik-CDs oder Videospielen.
Dementsprechend belegen die von beiden Parteien vorgelegten
Ausziige aus Trefferlisten der Internet-Suchmaschine Yahoo kei-
nen eindeutigen éprachgebrauch zugunsten der klagerischen Aus-
legung. Die von ihr vorgelegten Auszlige besagen nur, daf Uber
die Suchbegriffe "Computer" und "Computer-Spiele" die Katego-
rie "Videospiele" erreichbar ist. Die von der Beklagten vorge-
legten Auszlge belegen dagegen; daR das Produkt "Playstation"
- jedenfalls auch - tUuber die Oberbegriffe "Spiele und Spiel-
zeuge" und "Videospiele" erreicht werden kann. Ein éindeutiger
Beleg, daR® der Verkehr zu Computerartikeln auch Playstation-

Spiele zahlt, ergibt sich somit daraus nicht.

Es bestehen deshalb auch aufgrund des Wortlautes keine siche-
ren Anhaltspunkte daflur, da sich die Beklagte in dem von der
Klagerin behaupteten weiteren Sinne verpflichten wollte und

- verpflichtet hat.

Die Kostenentscheidung grtindet sich auf §§ 97 Abs. 1, 515 Abs.
3 a.F., 92 Abs. 1 ZPO.

Der Ausspruch Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit beruht auf

§ 708 Nr. 10, 713 ZPO.
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hat der 3. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Niurmberg durch
den Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht Schicker und die
Richter am Oberlandesgericht Maier und Prof. Dr. Haberstumpf

aufgrund der mindlichen Verhandlung vom 19.2.2002

flir Recht erkannt:

I. Die Berufung der Klagerin gegen
das Endurteil des Landgerichts Re-
gensburg vom 23. Augugst 2001 (Az.
1 HKO 610/01) wird zuruckgewiesen.

II. Von den Gerichtskosten des Beru-
fungsverfahrens haben die Klagerin
59 % und die Beklagte 41 % zu tra-
gen. Die auBergerichtlichen Kosten
des Berufungsverfahrens fallen zu

25 % der Klagerin und zu 75 % der

Beklagten zu Last.

III. Das Urteil ist wvorlaufig voll-

streckbar.

Beschluif:

Der Streitwert fur das Berufungs-

verfahren wird bis zur Rucknahme
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der Berufung durch die Beklagte in

der Sitzung vom 19.02.2002 auf

28.632,34 EURO
(= 56.000,-- DM)

und danach auf

7.158,08 EURO
(= 14.000,-- DM)

festgesetzt.

Tatbestand und Entscheidungsgriinde:

CemaR § 543 Abs. 1 a.F. ZPO wird von der Darstellung des Tat-
bestandes abgesehen. Es wird daher insoweit auf die Grunde des
angefochtenen Ersturteils und die in der Berufungsinstanz ge-

wechselten Schriftsatze Bezug genommerl.

CII.

Nachdem die Beklagte in der Sitzung vom 19.2.2002 wirksam ihre
Berufung gegen das Endurteil des Landgerichts Regensburg vom
23.8.2001 zurlickgenommen hat, ist nur noch iber die selbst-
standige Berufung der Klagerin gegen dieses Urteil zu befin-
den. Diese ist zulassig, in der Sache jedoch nicht begrindet.
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Das Erstgericht hat mit Recht einen Anspruch der Klagerin auf
Zahlung von Vertragsstrafe in Hohe von insgesamt DM 14.000, --
aus dem Vertragsstrafenversprechen vom 6.8.1936 wegen des Vor-
wurfs, die Beklagte habe die Playstation-Spiele "Shadow Man"

und "Soul Reaver" am 1.9.1999 nicht vorratig gehabt, verneint.

In der strafbewerten Unterlassungserklarung vom 6.8.1996, die
die Klagerin angenommen hat, verpflichtete sich die Beklagte
unter anderem, es zu unterlassen, im geschaftlichen Verkehr zu
Wettbewerbszwecken Computerartikel zu bewerben, die am Tag der
Werbung nicht vorrdtig sind. Die parteien streiten dartber,
ob die genannten Playstation-Spiele "Shadow Man" und "Soul
Reaver" unter den verwendeten Begriff "Computerartikel" fal-
len. Die Streitfrage ist im Wege der Vertragsauslegung gemafl
§§ 133, 157 BGB zu beantworten. ‘

Der Abgabe der strafbewerten Unterlassungserklarung ging eine
Abmahnung seitens der Klégerin voraus, in der moniert wurde,
daR die Beklagte in ihrer Werbung vom 31.7.1936 im Regensbur-
ger Wochenblatt einen Farbdrucker der Marke Epson Color II zu
cinmem DPreis von DM 299,-- beworben habe, der nicht vorratig
gewesen sei. Anlass zur Abmahnung und zur Abgabe der streitge-
genstandlichen Unterlassungserklarung mit Vertragsstrafenver-
sprechen war somit das mangelnde Vorratlghalten eines Zubehor-
geradtes flr eine Computeranlage. Die durch eine solche irre-
fiihrende Werbung begrundete Vermutung der Wiederholungsgefahr
umfasst nach der Rechtssprechung (BGH WRP 1996, 899 ff. - EDV-
Gerate; WRP 199, 412 ff.‘- Vorratslicken) Computergerate aller
Art einschlieflich von Zubehdérgeraten, nicht aber EDV-Waren
schlechthin, wozu eine Vielzahl unterschiedlicher Artikel aus

den unterschiedlichsten Warengruppen, wie Software, Disketten,
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Stecker, EDV-Literatur usw. gehdren. Wenn die Beklagte dennoch
die Dbegehrte Unterlassungserklarung unter Verwendung des
Begriffes "Computerartikel" abgegeben hat, hat sie somit eine
Verpflichtung tbernommen, die deutlich dber den Umfang ihrer
aus § 3 UWG resultierenden gesetzlichen Unerlassungsverpflich-
tungen hinaus ging. Daraus kann jedoch nicht geschlossen wer-
den, daR ihr Verpflichtungswille alle denkbaren Artikel umfas-
sen sollte, die in einem weiten Sinne Cemeinsamkeiten mit den

genannten Computerartikeln aufweisen.

Es entspricht objektiv nicht der Interessenlagé eines gesetz-
lichen Unterlassungsschuldners,‘ der eine gesetzliche Pflicht
vertraglich bekraftigen will, sich tubermé&fig von der Gesetzes-
lage zu seinen Lasten zu entfernen. Dies spricht daflr, seine

Erklarung hier eng auszulegen.

Der Senat kann aufgrund des beiderseitigen Sachvortrages
und seiner eigeﬁen Sachkunde nicht feststellen, daf es in
den einschlagigen Fachkreisen einen einigermaRen gefestigten
Sprachgebrauch gab und gibt, wonach Playstation-Spiele auch
unter den Begriff Computerartikel fallen. Computerartikel sind
nach allgemeinem Versta&ndnis solche, die entweder Teile oder
Zubehdr einer Computeranlage oder fir deren Betrieb erforder-
lich oder nitzlich sind. Dies trifft auf Playstation-Spiele
nicht =zu, da sie bei bestimmungsgemifem Gebrauch nicht auf
einer normalen Computeranlage einsetzbar sind, sondern ein
eigenes Spielgerédt, eine Spielkonsole, bendtigen. Die Verar-
beitungsfunktionen solcher Abspielgerate sind nur auf Spiele
begrenzt, wie die Klagepartei auch einrdumt. Die Tatsache,
daf solche Abspielgerate auf der digitalen Technologié beruhen
und insoweit wie Computergerate fungieren, begrundet zwar Ge-

meinsamkeiten zu Computeranlagen, steht aber dem Umstand nicht
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entgegen, daB die streitgegenstandlichen Spiele nur im Rahmen
eines eigenen Abspielsystems bestimmungsgeméﬁ einsetzbar sind.
Sie Aahneln insoweit eher anderen teilweise ebenfalls digital
aufbereiteten Produkten wie Musik-CDs oder Videospielen.
Dementsprechend belegen die von beiden Parteien vorgelegten
Ausziige aus Trefferlisten der Internet-Suchmaschine Yahoo kei-
nen eindeutigen éprachgebrauch zugunsten der klagerischen Aus-
legung. Die von ihr vorgelegten Auszlige besagen nur, daf Uber
die Suchbegriffe "Computer" und "Computer-Spiele" die Katego-
rie "Videospiele" erreichbar ist. Die von der Beklagten vorge-
legten Auszlge belegen dagegen; daR das Produkt "Playstation"
- jedenfalls auch - tUuber die Oberbegriffe "Spiele und Spiel-
zeuge" und "Videospiele" erreicht werden kann. Ein éindeutiger
Beleg, daR® der Verkehr zu Computerartikeln auch Playstation-

Spiele zahlt, ergibt sich somit daraus nicht.

Es bestehen deshalb auch aufgrund des Wortlautes keine siche-
ren Anhaltspunkte daflur, da sich die Beklagte in dem von der
Klagerin behaupteten weiteren Sinne verpflichten wollte und

- verpflichtet hat.

Die Kostenentscheidung grtindet sich auf §§ 97 Abs. 1, 515 Abs.
3 a.F., 92 Abs. 1 ZPO.

Der Ausspruch Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit beruht auf

§ 708 Nr. 10, 713 ZPO.
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Die‘Revision ist nicht zu zulassen, weil die Rechtssache keine

grundsé&tzliche Bedeutung hat, und die Fortbildung des Rechts

oder die Sicherung einer

Ertscheidung des Revisonsgerichts

ZPO:; § 26 Nr. 7 EGZPO).
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1 HKO 610/01 LG Regensburg :

13

Oberlandesgericht Nurnberg
IM NAMEN DES VOLKES

ENDURTETIL

In Sachen
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hat der 3. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Niurmberg durch
den Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht Schicker und die
Richter am Oberlandesgericht Maier und Prof. Dr. Haberstumpf

aufgrund der mindlichen Verhandlung vom 19.2.2002

flir Recht erkannt:

I. Die Berufung der Klagerin gegen
das Endurteil des Landgerichts Re-
gensburg vom 23. Augugst 2001 (Az.
1 HKO 610/01) wird zuruckgewiesen.

II. Von den Gerichtskosten des Beru-
fungsverfahrens haben die Klagerin
59 % und die Beklagte 41 % zu tra-
gen. Die auBergerichtlichen Kosten
des Berufungsverfahrens fallen zu

25 % der Klagerin und zu 75 % der

Beklagten zu Last.

III. Das Urteil ist wvorlaufig voll-

streckbar.

Beschluif:

Der Streitwert fur das Berufungs-

verfahren wird bis zur Rucknahme
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der Berufung durch die Beklagte in

der Sitzung vom 19.02.2002 auf

28.632,34 EURO
(= 56.000,-- DM)

und danach auf

7.158,08 EURO
(= 14.000,-- DM)

festgesetzt.

Tatbestand und Entscheidungsgriinde:

CemaR § 543 Abs. 1 a.F. ZPO wird von der Darstellung des Tat-
bestandes abgesehen. Es wird daher insoweit auf die Grunde des
angefochtenen Ersturteils und die in der Berufungsinstanz ge-

wechselten Schriftsatze Bezug genommerl.

CII.

Nachdem die Beklagte in der Sitzung vom 19.2.2002 wirksam ihre
Berufung gegen das Endurteil des Landgerichts Regensburg vom
23.8.2001 zurlickgenommen hat, ist nur noch iber die selbst-
standige Berufung der Klagerin gegen dieses Urteil zu befin-
den. Diese ist zulassig, in der Sache jedoch nicht begrindet.
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Das Erstgericht hat mit Recht einen Anspruch der Klagerin auf
Zahlung von Vertragsstrafe in Hohe von insgesamt DM 14.000, --
aus dem Vertragsstrafenversprechen vom 6.8.1936 wegen des Vor-
wurfs, die Beklagte habe die Playstation-Spiele "Shadow Man"

und "Soul Reaver" am 1.9.1999 nicht vorratig gehabt, verneint.

In der strafbewerten Unterlassungserklarung vom 6.8.1996, die
die Klagerin angenommen hat, verpflichtete sich die Beklagte
unter anderem, es zu unterlassen, im geschaftlichen Verkehr zu
Wettbewerbszwecken Computerartikel zu bewerben, die am Tag der
Werbung nicht vorrdtig sind. Die parteien streiten dartber,
ob die genannten Playstation-Spiele "Shadow Man" und "Soul
Reaver" unter den verwendeten Begriff "Computerartikel" fal-
len. Die Streitfrage ist im Wege der Vertragsauslegung gemafl
§§ 133, 157 BGB zu beantworten. ‘

Der Abgabe der strafbewerten Unterlassungserklarung ging eine
Abmahnung seitens der Klégerin voraus, in der moniert wurde,
daR die Beklagte in ihrer Werbung vom 31.7.1936 im Regensbur-
ger Wochenblatt einen Farbdrucker der Marke Epson Color II zu
cinmem DPreis von DM 299,-- beworben habe, der nicht vorratig
gewesen sei. Anlass zur Abmahnung und zur Abgabe der streitge-
genstandlichen Unterlassungserklarung mit Vertragsstrafenver-
sprechen war somit das mangelnde Vorratlghalten eines Zubehor-
geradtes flr eine Computeranlage. Die durch eine solche irre-
fiihrende Werbung begrundete Vermutung der Wiederholungsgefahr
umfasst nach der Rechtssprechung (BGH WRP 1996, 899 ff. - EDV-
Gerate; WRP 199, 412 ff.‘- Vorratslicken) Computergerate aller
Art einschlieflich von Zubehdérgeraten, nicht aber EDV-Waren
schlechthin, wozu eine Vielzahl unterschiedlicher Artikel aus

den unterschiedlichsten Warengruppen, wie Software, Disketten,
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Stecker, EDV-Literatur usw. gehdren. Wenn die Beklagte dennoch
die Dbegehrte Unterlassungserklarung unter Verwendung des
Begriffes "Computerartikel" abgegeben hat, hat sie somit eine
Verpflichtung tbernommen, die deutlich dber den Umfang ihrer
aus § 3 UWG resultierenden gesetzlichen Unerlassungsverpflich-
tungen hinaus ging. Daraus kann jedoch nicht geschlossen wer-
den, daR ihr Verpflichtungswille alle denkbaren Artikel umfas-
sen sollte, die in einem weiten Sinne Cemeinsamkeiten mit den

genannten Computerartikeln aufweisen.

Es entspricht objektiv nicht der Interessenlagé eines gesetz-
lichen Unterlassungsschuldners,‘ der eine gesetzliche Pflicht
vertraglich bekraftigen will, sich tubermé&fig von der Gesetzes-
lage zu seinen Lasten zu entfernen. Dies spricht daflr, seine

Erklarung hier eng auszulegen.

Der Senat kann aufgrund des beiderseitigen Sachvortrages
und seiner eigeﬁen Sachkunde nicht feststellen, daf es in
den einschlagigen Fachkreisen einen einigermaRen gefestigten
Sprachgebrauch gab und gibt, wonach Playstation-Spiele auch
unter den Begriff Computerartikel fallen. Computerartikel sind
nach allgemeinem Versta&ndnis solche, die entweder Teile oder
Zubehdr einer Computeranlage oder fir deren Betrieb erforder-
lich oder nitzlich sind. Dies trifft auf Playstation-Spiele
nicht =zu, da sie bei bestimmungsgemifem Gebrauch nicht auf
einer normalen Computeranlage einsetzbar sind, sondern ein
eigenes Spielgerédt, eine Spielkonsole, bendtigen. Die Verar-
beitungsfunktionen solcher Abspielgerate sind nur auf Spiele
begrenzt, wie die Klagepartei auch einrdumt. Die Tatsache,
daf solche Abspielgerate auf der digitalen Technologié beruhen
und insoweit wie Computergerate fungieren, begrundet zwar Ge-

meinsamkeiten zu Computeranlagen, steht aber dem Umstand nicht
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entgegen, daB die streitgegenstandlichen Spiele nur im Rahmen
eines eigenen Abspielsystems bestimmungsgeméﬁ einsetzbar sind.
Sie Aahneln insoweit eher anderen teilweise ebenfalls digital
aufbereiteten Produkten wie Musik-CDs oder Videospielen.
Dementsprechend belegen die von beiden Parteien vorgelegten
Ausziige aus Trefferlisten der Internet-Suchmaschine Yahoo kei-
nen eindeutigen éprachgebrauch zugunsten der klagerischen Aus-
legung. Die von ihr vorgelegten Auszlige besagen nur, daf Uber
die Suchbegriffe "Computer" und "Computer-Spiele" die Katego-
rie "Videospiele" erreichbar ist. Die von der Beklagten vorge-
legten Auszlge belegen dagegen; daR das Produkt "Playstation"
- jedenfalls auch - tUuber die Oberbegriffe "Spiele und Spiel-
zeuge" und "Videospiele" erreicht werden kann. Ein éindeutiger
Beleg, daR® der Verkehr zu Computerartikeln auch Playstation-

Spiele zahlt, ergibt sich somit daraus nicht.

Es bestehen deshalb auch aufgrund des Wortlautes keine siche-
ren Anhaltspunkte daflur, da sich die Beklagte in dem von der
Klagerin behaupteten weiteren Sinne verpflichten wollte und

- verpflichtet hat.

Die Kostenentscheidung grtindet sich auf §§ 97 Abs. 1, 515 Abs.
3 a.F., 92 Abs. 1 ZPO.

Der Ausspruch Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit beruht auf

§ 708 Nr. 10, 713 ZPO.
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